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Im folgenden Text wurde der Vortragsstil bewusst beibehalten. Deshalb werden beispiels-
weise im Fliesstext die Rechtsgrundlagen mit der Kurzbezeichnung und nicht mit den Abkür-
zungen erwähnt. 
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Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich habe die schwierige Aufgabe, Ihnen die rechtliche Situation von "Offenen Geodaten" in 
der Schweiz näher zu bringen. Ich werde diese Herausforderung in den hier aufgezeigten 
fünf Schritten angehen: 

 

1. Um was geht es?  

 

Der Begriff der offenen Geodaten bzw. der "Open Geo Data" wird etwa auch im Zusammen-
hang mit Open Source Software für Geoinformation oder mit der Interoperabilität von raum-
bezogenen Daten verwendet. Ich befasse mich hier mit "Open Geo Data" im weiteren Sinn. 
Und ich beleuchte weiter nur jene Geodaten, welche von öffentlichen Verwaltungen erhoben 
und verwaltet werden und begutachte diese aus einer rechtlichen Sicht. 

Ich spreche also über "Open Government Geo Data". Und ich werde vor allem die Bundes-
gesetzgebung betrachten. 
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Ich gehe dabei davon aus, dass offene Geodaten − wie "Open Data" generell − durch zwei 
Kernelemente geprägt sind: 

Erstens sind sie offen zugänglich; jede Person soll ohne besondere Voraussetzungen über 
das Internet Zugang zu den Geodaten haben. 

Zweitens soll dieser Zugang grundsätzlich kostenlos sein. Ich spreche deshalb von "grund-
sätzlich", weil auch die NG-Lizenz, die kommerzielle Nutzungen untersagt bzw. kostenpflich-
tig macht, noch unter "Open Data" fällt. 

 

Ich verwende den Begriff der Geobasisdaten nicht als Gegensatz zum Begriff der Fachdaten, 
sondern in der Definition des schweizerischen Geoinformationsrecht. Es handelt sich um 
Geodaten, die sich auf einen Rechtserlass des Bundes, eines Kantons oder einer Gemeinde 
stützen können. 

Das schweizerische Geoinformationsrecht regelt primär die Geobasisdaten. Diese sind somit 
rechtlich betrachtet ein Schlüsselbegriff. 
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2. Was sagt das Recht? Und wie ist das Recht strukturiert? 

Die Bundesgesetzgebung wird in der Schweiz durch die Bundesverfassung in verschiedener 
Hinsicht eingeschränkt. 

 

Gemäss Artikel 3 der Bundesverfassung hat der Bund nur dann Gesetzgebungskompeten-
zen, wenn ihn die Bundesverfassung zur Gesetzgebung ausdrücklich ermächtigt. 

Selbst dort, wo der Bund zur Gesetzgebung befugt ist, muss er aber die Organisations- und 
Finanzautonomie der Kantone berücksichtigen.  

Die hauptsächliche Rechtsgrundlage für die Geoinformationsgesetzgebung des Bundes ist 
Artikel 75a der Bundesverfassung mit dem Sachtitel "Vermessung". Diese ermächtigt den 
Bund sehr differenziert zur Gesetzgebung. 

 

Absatz 1 betrifft die Landesvermessung und ermächtigt den Bund nicht nur abschliessend 
zur Gesetzgebung sondern überträgt ihm auch gleich noch den Vollzug. 
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Absatz 2 befasst sich mit der amtlichen Vermessung und ermächtigt den Bund grundsätzlich 
zur abschliessenden Regelung. Die amtliche Vermessung ist aber eine so genannte Ver-
bundaufgabe. Die Finanzierung erfolgt durch den Bund und die Kantone gemeinsam, und 
der Bund steuert den Vollzug durch die Kantone mit Programmvereinbarungen und Global-
budgets. 

Absatz 3 ermächtigt den Bund zur Harmonisierung von Geodaten auf dem Weg der Gesetz-
gebung. Nach dem Willen des Verfassungsgebers geht es um eine rechtliche und technische 
Harmonisierung. Der Bund ist nicht zu einer organisatorischen oder finanziellen Harmonisie-
rung befugt. 

Im vertikalen Aufbau des Vollzugsföderalismus können wir nun hinsichtlich der Geobasisda-
ten zwei Arten von Zuständigkeiten feststellen: Die Zuständigkeit zur Gesetzgebung und die 
Zuständigkeit zum Erheben, Nachführen und Verwalten der Geodaten, man spricht auch 
etwa von Datenherrschaft. 

 

Die Kantone können in Bereichen, in denen sie zur Fachgesetzgebung befugt sind, eigene 
Geobasisdaten definiere Das gleiche gilt im Rahmen des kantonalen Rechts auch für Ge-
meinden. 

Geobasisdaten des Bundesrechts können je nach Fachbereich in der Datenherrschaft von 
Bundesämtern, der kantonalen Verwaltung oder einer Gemeindeverwaltung stehen. 

Nur dort, wo die Bundesverwaltung Datenherrschaft hat, kann der Bund alle Aspekte der 
Geobasisdaten regeln. Bei Geobasisdaten mit Datenherrschaft bei den Kantonen oder Ge-
meinden, steht die Zuständigkeit zur Regelung der organisatorischen und finanziellen Belan-
ge dem Kanton zu. 

 

Mit diesem Basiswissen können wir uns nun an die Kernfrage wagen: 
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3. Wer hat wann und wie Zugang zu Geodaten? 

Der Bund darf den Zugang zu Geobasisdaten des Bundesrechts in seiner Fachgesetzge-
bung verbindlich regeln, unabhängig davon, wer die Datenherrschaft im konkreten Fall hat.  

 

Artikel 10 des Geoinformationsgesetzes legt als Grundsatz fest, dass Geobasisdaten des 
Bundesrechts dem Öffentlichkeitsprinzip unterliegen und deshalb öffentlich zugänglich sind. 

In Artikel 21-24 der Geoinformationsverordnung wurden drei Zugangsberechtigungsstufen 
definiert: 

 Zugangsberechtigungsstufe A besagt, dass die Geobasisdaten öffentlich zugänglich sind. 
Im Einzelfall sind ausnahmsweise Einschränkungen möglich, insbesondre aus Gründen 
der Äusseren oder Inneren Sicherheit. 

 Für Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe B ist der Zugang eingeschränkt. 
Grundsätzlich besteht kein Zugang. In begründeten Einzelfällen kann aber unter be-
stimmten Voraussetzungen Zugang gewährt werden. 

 Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe C sind Geheim; es gibt keinen Zugang. 

Für alle rund 200 Geobasisdaten-Sätze des Bundesrechts hat der Bundesrat im Anhang 1 
der Geoinformationsverordnung die Zugangsberechtigungsstufe verbindlich festgelegt. 

Auf dem nächsten Schaubild sehen Sie, wie diese Festlegung im Geobasisdatenkatalog 
aussieht.  

Geobasisdaten der Zugangsberechtigungsstufe A müssen von Bundesrechts wegen immer 
in einem Darstellungsdienst, d.h. einem Viewer, im Internet angeboten werden. 

Wenn dies in der entsprechenden weiteren Spalte der Tabelle mit einem X vermerkt ist, 
muss der betreffende Geobasisdaten-Satz zusätzlich auch in der Form eines Download-
Dienstes angeboten werden, mit dem der Datensatz heruntergeladen werden kann. Diese 
Download-Möglichkeit ist für oft für Nutzerinnen und Nutzer wichtiger als der Darstellungs-
dienst, weil sie eine Weiterbearbeitung der Geodaten erlaubt. 
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Wie verhält es sich nun mit der Öffentlichkeit der Geobasisdaten des Bundesrechts? 

 

Von den rund 200 Geobasisdaten des Bundesrechts wurden nur 2 der Zugangsberechti-
gungsstufe C zugewiesen; in beiden Fällen aus Sicherheitsgründen und ohne Zweifel zu 
Recht (Kommunikationsnetz der Polizei und Sicherheitskräfte; Trinkwasserversorgung in 
Notlagen). 

Zudem wurden 17 Geobasisdaten-Sätze der Zugangsberechtigungsstufe B zugewiesen. Bei 
einigen von diesen handelt es sich um Umweltdaten, welche gemäss der Aarhus-Konvention 
öffentlich zugänglich sein sollten. Hier besteht noch Anpassungsbedarf. 

Zahlreiche Geobasisdaten des Bundesrechts für die rechtlich offener Zugang besteht, sind 
allerdings faktisch nicht öffentlich zugänglich, weil sie bis heute nicht digitalisiert wurden. 
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Damit kommen wir zum zweiten Element von "Open Data" 

4. Wer bezahlt den Zugang? 

 

Auf Bundesebene ist das Postulat von "Open Geo Data" heute nicht oder nur teilweise erfüllt. 
Für zahlreiche Geobasisdaten werden Zugang und Nutzung durch Verordnungen und Tarife 
als Gebührenpflichtig erklärt. 

Oft bestehen von der Gebührenpflicht bereits heute Ausnahmen, etwa für Bildungs- und For-
schungsinstitutionen oder für bestimmte, steuerbefreite NGOs. 

Die vom Bundesrat beschlossene Open-Government-Data-Strategie wird hier voraussichtlich 
eine spürbare Verbesserung bringen. 

Wie ich schon ausführte, kann der Bundesgesetzgeber keinen Einfluss auf die Gebühren 
nehmen, wenn die Datenherrschaft bei den Kantonen oder Gemeinden liegt. Die Kantone 
sind mithin frei, ob sie die Geobasisdaten des Bundesrechts sowie ihre eigenen Geobasisda-
ten kostenlos oder gebührenpflichtig anbieten. 

In den Kantonen finden sich heute die unterschiedlichsten Philosophien hinsichtlich des Öf-
fentlichkeitsprinzips und hinsichtlich der Finanzierung des "service pubic". Dementsprechend 
finden Sie von Kantonen mit einer weitgehend umgesetzten Open-Data-Strategie bis zu Kan-
tonen mit übersetzten Gebühren alles. 

Amtliche Geodaten sind insgesamt betrachtet zwar meistens frei zugänglich aber oft nicht 
gebührenfrei. Die Grundsätze der "Open Geo Data" werden sich in der Schweiz somit insge-
samt betrachtet auch in Absehbarer Zeit wohl nur zaghaft vollständig durchsetzen. Schuld 
daran ist primär der Föderalismus. 
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5. Wo liegen also die Probleme und was kommt noch? 

 

Bis ins Jahr 2021 müssten grundsätzlich alle Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zu-
gangsberechtigungsstufe A digitalisiert sein, ansonsten können sie nicht wie vom Bundes-
recht vorgeschrieben, in einem Darstellungsdienst angeboten werden. Ob der Bund und die 
Kantone dies wirklich schaffen, muss zurzeit offen bleiben. Bei den immer knapper werden-
den Budgets könnte dies gefährdet sein. 

Der Bund hat weiterhin keinen Einfluss auf das Öffentlichkeitsprinzip in den Kantonen. Er 
kann somit zwar die Geobasisdaten des Bundesrechts öffentlich erklären, nicht aber die Ge-
obasisdaten des kantonalen Rechts. 

Weiter kann der Bund mit der heutigen Verfassungsgrundlage nicht die Gebührenfreiheit für 
Geobasisdaten erzwingen. 

Der offene Zugang zu Geobasisdaten könnte aber auch durch technische Entwicklungen 
künftig ihn Frage gestellt sein. Wenn beispielsweise Data-Mining technisch auch für Geoda-
ten möglich wird, wird sich die Frage eines verstärkten Persönlichkeitsschutzes stellen. Ich 
denke hier nicht an die Möglichkeiten, die wir heute schon haben (indem in der Sprache Lo-
kalnamen gefiltert werden), sondern an eine zusätzliche systematische Auswertung von At-
tributen von Geodaten. 

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Überblick über die Rechtssituation hinsichtlich "Open Geo 
Data" geben konnte. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

----------------------------------- 


